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Notenaustausch 
zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und 
der Europäischen Union betreffend die Über-
nahme bestimmter Durchführungsbeschlüsse 
der Kommission vom 15. Oktober 2018 und 

25. Februar 2019 im Zusammenhang mit dem 
Einreise-/Ausreisesystem (EES) 

(Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) 

Abgeschlossen durch Notenaustausch vom 9. April 2019 
Inkrafttreten: 9. April 2019 

Mission des Fürstentums Liechtenstein Brüssel, 9. April 2019 
bei der Europäischen Union 

Europäische Kommission 
Generalsekretariat, SG.A.3 
200, Rue de la Loi 
1049 Brüssel 

Die Mission des Fürstentums Liechtenstein bei der Europäischen 
Union entbietet dem Generalsekretariat der Europäischen Kommission 
ihre Empfehlung und beehrt sich, Bezug zu nehmen auf die Notifikatio-
nen der Kommission vom 26. Februar 2019 sowie 4. März 2019, welche 
in Übereinstimmung mit Art. 5 Abs. 2 der Vereinbarung vom 22. Sep-
tember 2011 zwischen der Europäischen Union sowie der Republik 
Island, dem Fürstentum Liechtenstein, dem Königreich Norwegen und 
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der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Beteiligung dieser Staa-
ten an der Arbeit der Ausschüsse, die die Europäische Kommission bei 
der Ausübung ihrer Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die Umset-
zung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands unter-
stützen, erstellt wurden, und in der die folgenden Durchführungsbe-
schlüsse der Kommission notifiziert wurden: 

- Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25.2.2019 zur Festle-
gung der Spezifikationen und Bedingungen für das Datenregister des 
Einreise-/Ausreisesystems (EES)1; 

- Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25.2.2019 zur Festle-
gung von Massnahmen für die Herstellung und hochwertige Ausge-
staltung der Interoperabilität zwischen dem Einreise-/Ausreisesystem 
(EES) und dem Visa-Informationssystem (VIS)2; 

- Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25.2.2019 zur Festle-
gung der Spezifikationen und Bedingungen für den Web-Dienst des 
Einreise-/Ausreisesystems (EES), einschliesslich spezifischer Bestim-
mungen über den Schutz der von Beförderungsunternehmern oder 
für diese bereitgestellten Daten3; 

- Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25.2.2019 zur Festle-
gung der Leistungsanforderungen für das Einreise-/Ausreisesystem 
(EES)4; 

- Durchführungsbeschluss der Kommission vom 15.10.2018 über Mass-
nahmen zur Festlegung der Liste der vom Einreise-/Ausreisesystem 
(EES) als Aufenthaltsüberzieher ermittelten Personen und des Verfah-
rens, mit dem die Liste den Mitgliedstaaten zugänglich gemacht wird5; 

- Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25.2.2019 zur Festle-
gung von Massnahmen für die Führung von und den Zugang zu Pro-
tokollen im Einreise-/Ausreisesystem (EES)6; 

 
1 Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2019)1240/1 
2 Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2019)1270/1 
3 Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2019)1230/1 
4 Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2019)1260/1 
5 Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1548 der Kommission vom 15. Oktober 2018 über 

Massnahmen zur Festlegung der Liste der vom Einreise-/Ausreisesystem (EES) als Auf-
enthaltsüberzieher ermittelten Personen und des Verfahrens, mit dem die Liste den Mit-
gliedstaaten zugänglich gemacht wird (ABl. L 259 vom 16.10.2018, S. 39) 

6 Durchführungsbeschluss (EU) 2019/328 der Kommission vom 25. Februar 2019 zur 
Festlegung von Massnahmen für die Führung von und den Zugang zu Protokollen im 
Einreise-/Ausreisesystem (EES) (ABl. L 57 vom 26.2.2019, S. 14) 
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- Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25.2.2019 zur Festle-
gung der Spezifikationen für die Qualität, Auflösung und Verwen-
dung von Fingerabdrücken und Gesichtsbildern für die biometrische 
Verifizierung und Identifizierung im Einreise-/Ausreisesystem (EES)7; 

- Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25.2.2019 zur Festle-
gung von Massnahmen für die Dateneingabe in das Einreise-/Ausreise-
system (EES)8; 

- Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25.2.2019 zur Festle-
gung von Massnahmen für die Datenabfrage im Einreise-/Ausreise-
system (EES)9; 

- Durchführungsbeschluss der Kommission vom 15.10.2018 zur Fest-
legung der Spezifikationen für die Anbindung der zentralen Zugangs-
stellen an das Einreise-/Ausreisesystem (EES) und für die technische 
Lösung zur Erleichterung der Datenerhebung durch die Mitgliedstaa-
ten zur Generierung von Statistiken über den Zugang zu den EES-
Daten zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken10. 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 der oben genannten Vereinbarung i.V.m. Art. 5 des 
Protokolls zwischen dem Fürstentum Liechtenstein, der Europäischen 
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Ge-
meinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assozi-
ierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, An-
wendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands informiert die 
Mission des Fürstentums Liechtenstein bei der Europäischen Union 
hiermit das Generalsekretariat der Europäischen Kommission, dass das 
Fürstentum Liechtenstein den Inhalt der oben genannten Weiterentwick-

 
7 Durchführungsbeschluss (EU) 2019/329 der Kommission vom 25. Februar 2019 zur 

Festlegung der Spezifikationen für die Qualität, Auflösung und Verwendung von Finger-
abdrücken und Gesichtsbildern für die biometrische Verifizierung und Identifizierung im 
Einreise-/Ausreisesystem (EES) (ABl. L 57 vom 26.2.2019, S. 18) 

8 Durchführungsbeschluss (EU) 2019/326 der Kommission vom 25. Februar 2019 zur 
Festlegung von Massnahmen für die Dateneingabe in das Einreise-/Ausreisesystem (EES) 
(ABl. L 57 vom 26.2.2019, S. 5) 

9 Durchführungsbeschluss (EU) 2019/327 der Kommission vom 25. Februar 2019 zur 
Festlegung von Massnahmen für die Datenabfrage im Einreise-/Ausreisesystem (EES) 
(ABl. L 57 vom 26.2.2019, S. 10) 

10 Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1547 der Kommission vom 15. Oktober 2018 zur 
Festlegung der Spezifikationen für die Anbindung der zentralen Zugangsstellen an das 
Einreise-/Ausreisesystem (EES) und für eine technische Lösung zur Erleichterung der 
Datenerhebung durch die Mitgliedstaaten zur Generierung von Statistiken über den Zu-
gang zu den EES-Daten zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken (ABl. L 259 
vom 16.10.2018, S. 35) 
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lungen akzeptiert und soweit erforderlich in seine innerstaatliche Rechts-
ordnung umsetzen wird. 
Dieser Notenaustausch tritt am Datum dieser Antwortnote in Kraft. 
Die Mission des Fürstentums Liechtenstein bei der Europäischen Union 
benützt die Gelegenheit, um das Generalsekretariat der Europäischen 
Kommission ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu versichern. 
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